
Bekanntmachung 
 
Gemäß § 189 i. V. m. § 101 Abs. 3 Satz 1 Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG – 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086) wird der nachstehen-
de Beschluss des Kreistages vom 15. Dezember 2025 öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Kreistag stellt gemäß §189 i. V. m. § 101 Abs. 2 Satz 1 Kommunalselbstver-
waltungsgesetz (KSVG) den geprüften Jahresabschluss des Landkreises St. 
Wendel zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 145.569.376,25 € und einem 
Jahresfehlbetrag von 2.073.527,63 € fest. Unter Berücksichtigung der Sonder-
rechnung nach § 4 Abs. 2 KFAG, die mit einem nicht über die Kreisumlage zu 
finanzierenden Betrag von 81.744,52 € abschließt, ergibt sich ein Gesamtfehlbe-
trag von 1.991.783,11 €. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.991.783,11 € wird 
dem Ergebnisvortrag zugeführt. Dabei reduziert sich die Allgemeine Rücklage 
um 81.744,52 €. Nach Verrechnung der in 2022 geplanten Entnahme aus den 
Jahresabschlüssen 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 5.310.790 € mit dem 
Jahresfehlbetrag 2022 von 1.991.783,11 € verbleibt ein Ergebnisvortrag 2022 in 
Höhe von 3.319.006,89 €, der zur Senkung der Kreisumlage zu verwenden ist. Da 
in den Haushalt 2024 bereits 989.793,22 € zur Senkung der Kreisumlage 2024 
eingerechnet wurden, verbleiben noch 2.329.213,67 € zur Senkung der Kreisum-
lage 2026. Der Kreistag nimmt den Schlussbericht des Kreistagsausschusses 
für Rechnungsprüfungsangelegenheiten über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2022 zur Kenntnis. Er beschließt auf Vorschlag des Kreistags-
ausschusses für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, dem Landrat für die 
Haushaltswirtschaft 2022 gemäß § 189 in Verbindung mit § 101 Abs. 2 Satz 2 
KSVG Entlastung zu erteilen.  
 
Der Jahresabschluss 2022 mit dem Rechenschaftsbericht sowie der Prüfbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen zur Einsichtnahme vom 26. Januar 2026 bis einschließ-
lich 03. Februar 2026 täglich von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr - im Landratsamt St. Wendel, 
Mommstraße 25, Gebäude G, Zimmer 306, öffentlich aus. 
 
St. Wendel, 22.01.2026 
Landkreis St. Wendel 
Udo Recktenwald, Landrat 


